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Nutzungsbedingungen für dorfauto.hamburg 

1. Allgemeines 

Das Angebot von dorfauto.hamburg dient dem Gemeinwohl. Nur registrierte Nutzer1 und 

deren namentlich benannte Mitnutzer dürfen die Fahrzeuge verwenden. Alle Nutzer müssen 

die Fahrzeuge sorgfältig behandeln. 

Jeder Nutzer ist verpflichtet, sich eigenständig über die aktuellen Nutzungsbedingungen zu 

informieren. Die neueste Version der Nutzungsbedingungen ist jederzeit auf der Webseite 

www.dorfauto.hamburg einsehbar. 

2. Nutzungsberechtigung 

Alle Nutzer von dorfauto.hamburg, die die in Ziffer 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, 

sind zur Nutzung berechtigt. Bei mehrköpfigen Haushalten können bis zu vier Personen, die 

der Hauptnutzer schriftlich benennt, das Fahrzeug nutzen. Die Verantwortung für die 

ordnungsgemäße Nutzung des Fahrzeugs und die Zahlung des Nutzungsentgelts liegt beim 

Hauptnutzer. 

Mit Zustimmung und in Anwesenheit eines berechtigten Nutzers darf auch eine andere 

Person das Fahrzeug führen. Der berechtigte Nutzer muss sicherstellen, dass diese Person 

fahrtüchtig ist und einen gültigen Führerschein besitzt. Der Nutzer haftet für das Verhalten 

des Fahrers, als wäre es sein eigenes. 

3. Nutzungsvoraussetzungen 

Um ein Fahrzeug nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein 

a) Der Nutzer muss im Buchungsportal von dorfauto.hamburg registriert sein. 

b) Der Nutzer muss eine gültige Fahrerlaubnis für das jeweilige Fahrzeug besitzen. 

c) Die Fahrerlaubnis und der Personalausweis müssen vom Anbieter oder einem von ihm 

beauftragten Dienstleister verifiziert worden sein. 

d) Der Nutzer ist verpfichtet, seine monatliche Grundgebühr gemäß der gültigen Preisliste zu 

bezahlen 

e) Der Nutzer muss die aktuellen Nutzungsbedingungen und die Preisliste anerkennen. 

f) Das Fahrzeug muss für den gewünschten Nutzungszeitraum gebucht sein. 

g) Die voraussichtliche Fahrstrecke (Kilometer) muss bei der Buchung angegeben werden. 

4. Informationspflicht 

Der Nutzungsberechtigte muss dorfauto.hamburg sofort über Änderungen seines Namens, 

seiner Adresse oder seiner Kommunikations- und Bankverbindungsdaten informieren. Der 

Nutzer haftet für Schäden und Folgeschäden, die durch veraltete oder falsche Daten 

 
1 In unserer Kommunikation achten wir auf die geschlechtergerechte Ansprache, doch im Sinne der 
Rechtssicherheit wird in den Nutzungsbedingungen das generische Maskulinum angewendet 
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entstehen. Der Nutzende muss dorfauto.hamburg auch sofort über den Entzug der 

Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot informieren. 

5. Fahrzeugzugang und -nutzung 

a) Fahrzeuge können mit einer Smartphone-App geöffnet und geschlossen werden. Die App 

und das Smartphone sind bei mein.dorfauto.hamburg.evemo (Buchungsportal) registriert und 

nicht übertragbar. Bei Verlust des Smartphones oder der App muss dorfauto.hamburg sofort 

informiert werden. Im Falle der schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht haftet der Nutzer 

für alle hierdurch entstandenen Schäden, insbesondere wenn ein Diebstahl von Fahrzeugen 

ermöglicht wurde. 

b) Schäden durch Regelverstöße trägt der verantwortliche Nutzungberechtigte vollständig. 

Dazu können auch Kosten für den Austausch von Schlössern, Schlüsseln oder Ladekarten 

gehören. 

c) Vor der Fahrt ist das Ladekabel vom Fahrzeug zu trennen. Jedes Fahrzeug hat ein 

zusätzliches Ladekabel im Kofferraum, um bei Bedarf unterwegs laden zu können. 

d) Beim Laden an öffentlichen Ladesäulen darf die Parkzeit 4 Stunden nicht überschreiten. 

Bei Überschreitung fällt ein „Blockierentgelt“ gemäß Preisliste an. 

e) Bei der Rückgabe des Fahrzeugs muss das Ladekabel wieder angeschlossen und der 

Ladevorgang überprüft werden. 

f) Das Fahrzeug ist immer abzuschließen, wenn es verlassen wird. 

g) Fahrzeuge dürfen nur auf befestigten Straßen und Wegen im öffentlichen Verkehr genutzt 

werden. 

h) Der Innenraum des Fahrzeugs ist sauber zu halten und bei Bedarf auszusaugen. Bei 

starker Verschmutzung ist auch die Außenreinigung erforderlich. 

i) In den Fahrzeugen herrscht absolutes Rauchverbot. 

j) Nutzer verpflichten sich zu umweltschonendem und sozialverträglichem Fahren. 

k) Bußgeldbescheide werden an den Nutzer gemäß Buchungsportal weitergeleitet. Wenn der 

Nutzer einem Dritten die Fahrzeugnutzung ermöglicht hat, muss er den Bescheid an den 

Fahrer weiterleiten. dorfauto.hamburg haftet nicht für Fehlverhalten der Nutzer. Für die 

Bearbeitung wird ein Gebühr gemäß Preisliste berechnet. 

6. Buchung, Stornierung, Freigabe, Überziehung 

Fahrzeuge können nur über das Buchungsportal mein.dorfauto.hamburg.evemo im Internet 

oder per Smartphone-App gebucht werden. Mit der Buchung erhält der Nutzer das Recht, 

das Fahrzeug während der gebuchten Zeit zu nutzen, und verpflichtet sich zur Zahlung der 

entsprechenden Nutzungsentgelte (siehe Preisliste). Eine Buchung kann bis 24 Stunden vor 

Beginn kostenlos storniert oder verkürzt werden. Ist das Fahrzeug nicht anderweitig gebucht, 

kann die Buchung verlängert werden. Bei späterer Stornierung oder Verkürzung können 

Gebühren gemäß Preisliste anfallen. Bei Überschreitung der Mietzeit, Nutzung eines 

anderen als des gebuchten Fahrzeugs oder Fahren ohne Buchung wird eine zusätzliche 
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Gebühr gemäß der gültigen Preisliste erhoben. Sollte das Fahrzeug einem anderen Nutzer, 

der es für diesen Zeitraum gebucht hatte, nicht zur Verfügung stehen, haftet der Nutzer, der 

die Mietzeit überschritten hat, bzw. das Fahrzeug nicht rechtzeitig zurückgegeben hat für 

weitergehende Schadenersatzansprüche, soweit der Anbieter haftbar gemacht wird. 

7. Abrechnung und Zahlungsfristen 

Die jeweils gültige Preisliste legt die monatliche Grundgebühr, die Nutzungsentgelte, 

Gebühren sowie Selbstbehalte im Schadensfall fest. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Der 

Rechnungsbetrag wird per erteilter Einzugsermächtigung vom Konto des Hauptnutzers 

abgebucht.  

8. Versicherung 

dorfauto.hamburg versichert alle Fahrzeuge mit Haftpflicht- und Vollkaskoschutz. Bei 

selbstverschuldeten Unfällen zahlt der Kunde einen Eigenanteil laut gültiger Preisliste. Die 

allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten. Kein Schutz besteht bei Schäden durch 

Fehlbedienung. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn ein unberechtigter Fahrer das 

Fahrzeug nutzt oder der Fahrer keinen gültigen Führerschein hat oder nicht fahrtüchtig ist. 

9. Schäden 

Vor der Fahrt ist das Fahrzeug auf Schäden zu prüfen. Neue Schäden sind vor Fahrtantritt 

zu melden. Schäden, die während der Nutzung entstehen, sind ebenfalls zu melden bzw. in 

der App zu dokumentieren. Unfälle mit Personenschaden, erheblichem Sachschaden oder 

Beteiligung anderer Fahrzeuge sind der Polizei zu melden. Bei einem Ausfall des Fahrzeugs 

durch Unfall oder technischen Defekt muss derjenige, der den Schaden zuerst bemerkt, 

sofort dorfauto.hamburg telefonisch über die Hotline informieren. Wer einen Schaden 

verursacht oder eine Strafe auslöst, trägt alle entstehenden Kosten, sofern sie nicht von 

einer Versicherung oder Dritten übernommen werden. Dies gilt besonders bei Schäden 

durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, wie etwa Alkoholeinfluss, wenn die Versicherung 

die Schadensübernahme ablehnt. 

Die Nutzer verpflichten sich, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Schäden während 

der Nutzungszeit, deren Verursacher nicht ermittelt werden kann, gehen zulasten des 

jeweiligen Nutzers, unabhängig von eigenem Verschulden. 

10. Haftungsausschluss 

dorfauto.hamburg wartet die Fahrzeuge regelmäßig und überprüft sie auf Fahrtauglichkeit, 

wie Luftdruck und Bremsen. Dennoch muss jeder Nutzer selbst sicherstellen, dass das 

Fahrzeug vor Fahrtantritt sicher und fahrtauglich ist. Dies gilt auch für die ordnungsgemäße 

Verankerung eines eventuell vorhandenen Kindersitzes. 

dorfauto.hamburg übernimmt keine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

dafür, dass ein gebuchtes Fahrzeug verfügbar und einsatzbereit ist oder dass die 

bereitstehenden Fahrzeuge sicher und fahrtauglich sind.
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11. Nutzungsverweigerung 

dorfauto.hamburg kann die Fahrzeugnutzung verweigern, wenn der Nutzungsberechtigte 

gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, Entgelte oder Beiträge nicht bezahlt oder nach 

einem Unfall. 

12. Sonstige Regelungen 

Falls eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist, bleiben die übrigen 

Bestimmungen davon unberührt. dorfauto.hamburg wird eine neue, wirksame Regelung 

finden, die der ursprünglichen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. 


